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Der Untersuchungsgegenstand von Klaus
W. Richter ist die Rechtsgeschichte der
Behandlung von Kartellen in Deutschland
bis 1914 im Allgemeinen und speziell die
Entwicklung des wohl bedeutendsten Kar-
tells, des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyn-
dikats. Bemerkenswert ist der methodische
Ansatz. Angestrebt wird der Brückenschlag
zwischen der Kartellrechtsgeschichte und be-
stimmten Teilen der modernen Ökonomie.
Richter verwendet viel Mühe darauf, seine
Vorgehensweise der „historisch-analytischen
Methode“ von der „traditionellen Rechtsge-
schichte“ abzugrenzen. Anstelle der Rekon-
struktion historischer Abläufe durch die Aus-
wertung zeitgenössischer Quellen strebt er ei-
ne Erklärung auf der Grundlage von allge-
meinen Gesetzmäßigkeiten an. Er beruft sich
dabei auf die wissenschaftstheoretische Po-
sition des Kritischen Rationalismus, wie er
insbesondere von Karl Popper und Hans Al-
bert entwickelt wurde (S. 2f. bzw. S. 30ff.).1

Demnach ist eine wissenschaftliche Erklärung
oder Prognose, das so genannte Explanan-
dum, gekennzeichnet durch die Spezifikati-
on der Randbedingungen und die Anwen-
dung von allgemeinen Hypothesen, dem so
genannten Explanans. Konkret strebt Richter
die Aufstellung einer „ex post Prognose über
die zu erwartende Entwicklung an“ (S. 30).

Die allgemeinen Hypothesen zur Formu-
lierung dieser Prognose gewinnt Richter aus
zwei neueren Forschungszweigen der Ökono-
mie, die im zweiten Kapitel behandelt wer-
den. Dies ist einmal die von ihm als „Neue
Institutionenökonomik der Geschichte“ be-
zeichnete Theorie des institutionellen Wan-
dels des Wirtschaftshistorikers Douglas C.
North.2 Als zentrale Konzepte identifiziert
Richter zutreffenderweise die „Ideologie“ –
verstanden als subjektive Modelle der Funk-
tionsweise der Welt –, die Pfadabhängigkeit

der ökonomischen Entwicklung („Verlaufsab-
hängigkeit“) und als normative Referenzgrö-
ße die Anpassungseffizienz (S. 20ff.). North
will damit erklären bzw. beurteilen, wie sich
Volkswirtschaften über die Zeit entwickeln.
Als zweite Quelle allgemeiner Hypothesen
benutzt Richter die maßgeblich von Oliver E.
Williamson geprägte Transaktionskostenöko-
nomik.3 Als zentrale Konzepte werden hier
das Phänomen der „fundamentalen Trans-
formation“ in langfristigen Vertragsbeziehun-
gen, die typischerweise asymmetrische Infor-
mationsverteilung zwischen den Transakti-
onspartnern und der nachvertragliche Oppor-
tunismus genannt (S. 24ff.). Eine typische An-
wendung zeigt sich in der Analyse vertikaler
Beziehungen zwischen einem Unternehmen
und seinen Lieferanten. Beide Theorieansätze
lassen sich der Neuen Institutionenökonomik
zuordnen (S. 12ff.). Ihnen sind damit gewis-
se Grundannahmen gemeinsam, die sie vom
neoklassischen „Mainstream“ der Ökonomie
abheben. Dazu zählen insbesondere die An-
nahme beschränkter Rationalität und unvoll-
kommener Voraussicht. Gleichzeitig beziehen
sie sich jedoch auf verschiedene Analyseebe-
nen, nämlich zum einen auf die informellen
und formellen Grundregeln von Volkswirt-
schaften („institutional environment“) und
zum anderen auf Vertrags- und Organisati-
onsbeziehungen („governance structures“).4

Weiterhin ist gemäß der von Richter ver-
folgten Methodologie die Spezifikation der
Randbedingungen notwendig. Dazu dient die
Darstellung der Entwicklung des Kartellwe-
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sens in Deutschland bis zum Jahr 1897 im
dritten Kapitel. Richter behandelt zunächst
die allmähliche Durchsetzung der Gewerbe-
freiheit bis 1869 bzw. 1873 (S. 39ff.) sowie
die gesamtwirtschaftliche Entwicklung und
die Formen der Kartellbildung (S. 51ff.). Brei-
ten Raum widmet er der Rechtsprechung zu
Kartellen (S. 60ff.). Behandelt werden sieben
frühere Entscheidungen sowie das Reichge-
richtsurteil zum Sächsischen Holzstoffkartell,
das er im Einklang mit der Literatur als ent-
scheidenden „Wendepunkt“ ansieht.5 Anlass
war die Klage des „Sächsischen Holzstoff-
Fabrikanten-Verbandes“ gegen ein Kartell-
mitglied, das vertragswidrige Direktverkäu-
fe getätigt hatte. Der Verband verlangte die
Zahlung der Vertragsstrafe, während das Un-
ternehmen den Vertrag als Verstoß gegen die
Gewerbefreiheit und damit als nichtig ansah.
Das Gericht entschied zugunsten des Verban-
des und legitimierte damit private Kartell-
verträge. Anschließend werden die Anfän-
ge des Rheinisch-Westfälischen Kohlensyndi-
kats (RWKS) dargestellt (S. 77ff.). Bereits von
der Gründung 1893 bis 1897 hatten die be-
teiligten Kohlezechen den Syndikatsvertrag
mehrfach geändert und ein umfangreiches
Regelwerk geschaffen. Kern war die Verein-
barung von (begrenzten) Fördermengen und
gemeinsamer Vermarktung. Die Mitgliedsun-
ternehmen des RWKS wie die Gelsenkirche-
ner Bergwerks-AG zählten zu den größten In-
dustrieunternehmen. Der gesamte Marktan-
teil lag bei 80 bis 90 Prozent.6 Als letzte Rand-
bedingung gelten drei weitere die Kartellbil-
dung unterstützende Faktoren, nämlich die
überwiegend positive Beurteilung in der Na-
tionalökonomie, das Vordringen des Kollek-
tivismus in der Rechtswissenschaft und das
wachsende Machtbewusstsein des Staates (S.
94 ff.).

Auf dieser Grundlage formuliert Richter
die angekündigte Prognose über die Wirkung
des Reichgerichtsurteils (S. 109f.). Knapp zu-
sammengefasst besteht sie in der fortgesetz-
ten Kartellierung unter dem „Flankenschutz“
von Rechtsprechung und Nationalökonomie
sowie in dem weiter zunehmenden Komple-
xitätsgrad des untersuchten Kohlensyndikats,
das sich damit der vollständigen Integrati-
on der Mitgliedsunternehmen annähert. Die-
se Vorhersagen findet Richter allesamt durch

den Geschichtsverlauf bis 1914 bestätigt. Die
gerichtliche Akzeptanz von Kartellverträgen
und ihre überwiegend wohlwollende Beurtei-
lung in der Öffentlichkeit und in der Wissen-
schaft erwiesen sich als stabil (S. 113 ff.). Auch
die Kohlenot des Jahres 1900 und die folgen-
de Kartellenquête des Reichtags vermochten
daran nichts zu ändern, obwohl die negativen
Wirkungen von Kartellen durchaus bekannt
waren und zumindest eine gewisse staatliche
Aufsicht gefordert wurde.7 Somit konstatiert
Richter: „Die Entwicklung des Kartellrechts
bis 1914 ist danach ein Beispiel für die Ver-
folgung eines unproduktiven und ineffizien-
ten Pfades, das Festhalten an den bestehen-
den Beschränkungen seitens der Organisatio-
nen und Interessengruppen aus Politik und
Wirtschaft und die fehlende Bereitschaft, sub-
jektive Denkmodelle durch die Erweiterung
des Wissensschatzes zu ändern“ (S. 117).

Auch die Entwicklung des RWKS ver-
läuft gemäß Richters Prognose. Er konstatiert
für das Ende seines Untersuchungszeitraums,
dass es zur „de facto Fusion“ der Zechen ge-
kommen sei (S. 160ff.). Insbesondere mit den
Syndikatsverträgen von 1903 und 1909 habe
sich eine hierarchische Organisation mit der
Syndikats-AG an der Spitze herausgebildet.
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In den verbleibenden Abschnitten des vier-
ten Kapitels beleuchtet Richter seine Progno-
se zusätzlich aus rechtshistorischer Perspekti-
ve (S. 176ff.). Er behandelt unter anderem die
Reichstagsdebatten zum Verhalten des Stan-
dard Oil Trust, die Entwicklung des österrei-
chischen Kartellrechts, die Debatten der deut-
schen Juristentage von 1902 und 1904 so-
wie des Vereins für Socialpolitik in 1905 und
schließlich die Rechtsprechung des Reichsge-
richts nach 1897.

Insgesamt ist die Arbeit von Richter zur
Lektüre zu empfehlen. Neue Erkenntnisse
vermittelt insbesondere die Analyse der ver-
traglichen Grundlagen des RWKS. Auch an-
gesichts der großen wirtschaftlichen Bedeu-
tung des RWKS kann diese Auswahl als ge-
lungen gelten. Zudem erweist sich der ver-
folgte methodische Ansatz als fruchtbar. Die
Arbeit von Richter steht damit in einer lan-
gen Reihe von interdisziplinären Ansätzen
der Behandlung von Kartellrecht.8 Bezüglich
der allgemeinen Entwicklung geht sie aller-
dings kaum über den bisherigen Stand der
– auch von Richter rezipierten – rechtsge-
schichtlichen Literatur hinaus.9 Zumindest
unklar bleibt auch der Erkenntnisbeitrag der
Bezugnahme auf den Kritischen Rationalis-
mus.
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